
 

 Tarifvertrag – Online 

Forstwirtschaft 

 

Überleitungstarifvertrag 
TVÜ-Forst 

Gültig für Beschäftigte in der 
Waldarbeit in forstwirtschaftlichen 
Verwaltungen, Einrichtungen und 
Betrieben der Länder 

Bundesrepublik Deutschland 
außer Bremen, Hamburg und 
Hessen 

Tarifvertrag vom 18. Dezember 2007 in der 
Fassung des Änderungstarifvertrages Nr. 6 
vom 30. März 2017 
gültig ab 1. Januar 2017 
 



TVÜ-Forst i.d.F. des ÄTV Nr. 6 
vom 30. März 2017 

 

 

2 

Tarifvertrag – Online 

 
 
 

Tarifvertrag 
zur Überleitung der Beschäftigten der Länder aus dem Geltungsbereich 

des MTW / MTW-O in dem TV-Forst und zur Regelung des Übergangsrechts 
(TVÜ-Forst) 

 
vom 18. Dezember 2007 

 
in der Fassung des Änderungstarifvertrages Nr. 6 vom 30. März 2017 

 
 
 
 

Zwischen 
 
 
 
 
der Tarifgemeinschaft deutscher Länder, 
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes, 
 

einerseits 
 
 
 
 

und 
 
 
 
 
der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt 
- Bundesvorstand -, 
 

andererseits 
 
 
 
 
 
 
 
wird Folgendes vereinbart: 
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1. Abschnitt 
Allgemeine Vorschriften 

 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
(1) 1Dieser Tarifvertrag gilt für Beschäftigte in forstwirtschaftlichen Verwaltungen, Einrich-

tungen und Betrieben der Länder, 
 

- deren Tätigkeiten vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Arbeiter 
unterlagen, 

- deren Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber, der Mitglied der Tarifgemeinschaft 
deutscher Länder (TdL) oder eines Mitgliedverbandes der TdL ist, über den 
31. Dezember 2007 hinaus fortbesteht, und 

- die am 1. Januar 2008 unter den Geltungsbereich des TV-Forst fallen, 
 

für die Dauer des ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses. 
 

2Dieser Tarifvertrag gilt nicht in den Ländern Bremen und Hamburg. 
 

Protokollerklärungen zu § 1 Absatz 1 Satz 1: 

1. 1Unterbrechungen von bis zu einem Monat sind unschädlich.1 2Im Übrigen sind 
auch witterungsbedingte Arbeitsunterbrechungen unschädlich. 

 
2. 1Auf Beschäftigte, die seit mindestens fünf Jahren für eine jahreszeitlich begrenz-

te regelmäßig wiederkehrende Tätigkeit in einem Arbeitsverhältnis standen oder 
stehen (Saisonbeschäftigte), werden die §§ 2 bis 7, 9, 12, 13 Absatz 1 und § 21a 
auch dann angewandt, wenn das Arbeitsverhältnis am 31. Dezember 2007 be-
ziehungsweise 1. Januar 2008 nicht bestanden hat.2 2Für die Überleitung, insbe-
sondere für die Berechnung des Vergleichsentgelts, finden die Regelungen für 
Beschäftigte, die im Dezember 2007 beurlaubt waren, sinngemäß Anwendung. 
3Die Anwendung dieses Tarifvertrages endet, wenn der Saisonbeschäftigte in ei-
ner neuen Saison nicht wieder eingestellt wird. 4Dieser Tarifvertrag gilt uneinge-
schränkt für Saisonbeschäftigte, deren Arbeitsverhältnis am 31. Dezember 2007 
besteht, bis zum Ende dieses Saisonarbeitsverhältnisses. 5Bestand mit den Sai-
sonbeschäftigten am 31. Dezember 2007 beziehungsweise am 1. Januar 2008 
ein Arbeitsverhältnis, finden die in Satz 1 angeführten Vorschriften dieses Tarif-
vertrages auf nachfolgende Saisonbeschäftigungen unter den Voraussetzungen 
der Sätze 1 und 3 Anwendung. 

 
3. Hat das Arbeitsverhältnis nur wegen des Feiertages am 1. Januar 2008 nicht be-

standen, ist dies für die Anwendung dieses Tarifvertrages unschädlich. 
 

TdL-Erklärung zur Wiedereinstellung nach Wegfall einer befristeten Rente wegen 
verminderter Erwerbsfähigkeit: 

Es besteht Einvernehmen, die Regelungen für Saisonbeschäftigte (TVÜ-Forst, Proto-
kollerklärung Nr. 2 zu § 1 Absatz 1 Satz 1) im Falle der Wiedereinstellung nach Wegfall 
einer befristeten Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit sinngemäß anzuwenden.

                                                 
1
 Änderung gemäß § 1 Ziff. 1 ÄTV Nr. 1 zum TVÜ-Forst vom 18. Juni 2009, gültig ab 1. März 2009. 

2
 Änderung gemäß § 1 Ziff. 1 ÄTV Nr. 3 zum TVÜ-Forst vom 27. April 2012, gültig ab 1. Januar 2012. 
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(2) Nur soweit nachfolgend ausdrücklich bestimmt, gelten die Vorschriften dieses Tarifver-
trages auch für Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber im Sinne 
des Absatzes 1 nach dem 31. Dezember 2007 beginnt und die unter den Geltungsbe-
reich des TV-Forst fallen. 

 
(3) Für geringfügig Beschäftigte im Sinne des § 8 Absatz 1 Nr. 2 SGB IV, die am 31. De-

zember 2007 unter den Geltungsbereich des MTW / MTW-O fallen, finden die bisher 
jeweils einschlägigen tarifvertraglichen Regelungen für die Dauer ihres ununterbrochen 
fortbestehenden Arbeitsverhältnisses weiterhin Anwendung. 

 
(4) Die Bestimmungen des TV-Forst gelten, soweit dieser Tarifvertrag keine abweichen-

den Regelungen trifft. 
 
Niederschriftserklärung zu § 1: 

Für den Fall des Wiedereintritts eines Landes in die Tarifgemeinschaft deutscher Länder 
(TdL) verpflichtet sich die TdL zur Aufnahme von Tarifverhandlungen über die Überleitung in 
den TV-Forst. 
 
 

§ 2 
Ersetzung bisheriger Tarifverträge durch den TV-Forst 

 
(1) 1Der TV-Forst ersetzt in Verbindung mit diesem Tarifvertrag für den Bereich der Tarif-

gemeinschaft deutscher Länder (TdL) die in Anlage 1 Teil A dieses Tarifvertrages auf-
geführten Tarifverträge (einschließlich deren Anlagen) beziehungsweise Tarifvertrags-
regelungen, soweit im TV-Forst, in diesem Tarifvertrag oder in den Anlagen nicht aus-
drücklich etwas anderes bestimmt ist. 2Die Ersetzung erfolgt mit Wirkung vom 1. Janu-
ar 2008, soweit kein abweichender Termin bestimmt ist. 

 
Protokollerklärungen zu § 2 Absatz 1: 

1. 1Die Anlage 1 Teil A dieses Tarifvertrages (Liste der ersetzten Tarifverträge be-
ziehungsweise Tarifvertragsregelungen) enthält die Tarifverträge beziehungswei-
se die Tarifvertragsregelungen, die am 1. Januar 2008 ohne Nachwirkung außer 
Kraft treten. 2Ist für diese Tarifvorschriften in der Liste ein abweichender Zeit-
punkt für das Außerkrafttreten beziehungsweise eine vorübergehende Fortgel-
tung vereinbart, beschränkt sich die Fortgeltung dieser Tarifverträge auf deren 
bisherigen Geltungsbereich (Tarifgebiet Ost/Tarifgebiet West usw.). 

 
2. Von der ersetzenden Wirkung werden ergänzende Tarifverträge, die von der TdL 

abgeschlossen sind, nicht erfasst, soweit diese anstelle landesbezirklicher Rege-
lungen oder für das Tarifgebiet Ost vereinbart sind. 

 
Niederschriftserklärung zu § 2 Absatz 1: 

Die Tarifvertragsparteien gehen davon aus, dass der TV-Forst und der TVÜ-Forst das 
bisherige Tarifrecht auch dann ersetzen, wenn arbeitsvertragliche Bezugnahmen nicht 
ausdrücklich den Fall der ersetzenden Regelung beinhalten. 

 
(2) 1Tarifverträge, die von einzelnen Mitgliedern der TdL abgeschlossen wurden, sind 

durch die landesbezirklichen Tarifvertragsparteien hinsichtlich ihrer Weitergeltung zu 
prüfen und bei Bedarf an den TV-Forst anzupassen. 2Das Recht zur Kündigung der in 
Satz 1 genannten Tarifverträge bleibt unberührt. 
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Protokollerklärung zu § 2 Absatz 2: 

Entsprechendes gilt für Tarifverträge, die von der TdL abgeschlossen sind, soweit die-
se anstelle landesbezirklicher Regelungen oder für das Tarifgebiet Ost vereinbart sind. 

 
(3) Unabhängig von den Absätzen 1 und 2 gelten Tarifverträge gemäß § 3 des Tarifvertra-

ges zur sozialen Absicherung von Waldarbeitern fort und sind bei Bedarf an den TV-
Forst anzupassen. 

 
(4) Im Übrigen werden solche Tarifvertragsregelungen mit Wirkung vom 1. Januar 2008 

ersetzt, die 
 

- materiell in Widerspruch zu Regelungen des TV-Forst beziehungsweise dieses 
Tarifvertrages stehen, 

- einen Regelungsinhalt haben, der nach dem Willen der Tarifvertragsparteien 
durch den TV-Forst beziehungsweise diesen Tarifvertrag ersetzt oder aufgeho-
ben worden ist, oder 

- zusammen mit dem TV-Forst beziehungsweise diesem Tarifvertrag zu Doppel-
leistungen führen würden. 

 
(5) 1Die in der Anlage 1 Teil B dieses Tarifvertrages aufgeführten Tarifverträge und Tarif-

vertragsregelungen gelten fort, soweit im TV-Forst, in diesem Tarifvertrag oder in den 
Anlagen nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 2Die Fortgeltung erfasst auch 
Beschäftigte im Sinne des § 1 Absatz 2. 

 
Protokollerklärung zu § 2 Absatz 5: 

Die Fortgeltung dieser Tarifverträge beschränkt sich auf den bisherigen Geltungsbe-
reich (zum Beispiel Tarifgebiet Ost/Tarifgebiet West). 

 
(6) Soweit in nicht ersetzten Tarifverträgen und Tarifvertragsregelungen auf Vorschriften 

verwiesen wird, die aufgehoben oder ersetzt worden sind, gelten an deren Stelle bis zu 
einer redaktionellen Anpassung die Regelungen des TV-Forst beziehungsweise dieses 
Tarifvertrages entsprechend. 

 
 
 

2. Abschnitt 
Überleitungsregelungen 

 
 

§ 3 
Überleitung in den TV-Forst 

 
Die von § 1 Absatz 1 erfassten Beschäftigten werden am 1. Januar 2008 nach den folgenden 
Regelungen in den TV-Forst übergeleitet. 
 
 

§ 4 
Zuordnung der Lohngruppen 

 
(1) Für die Überleitung der Beschäftigten wird ihre Lohngruppe gemäß § 13 MTW / MTW-

O nach Anlage 2 dieses Tarifvertrages den Entgeltgruppen des TV-Forst zugeordnet. 
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(2) Beschäftigte, die im Januar 2008 bei Fortgeltung des bisherigen Tarifrechts die Vo-
raussetzungen für einen Tätigkeitsaufstieg erfüllt hätten, werden für die Überleitung so 
behandelt, als wären sie bereits im Dezember 2007 höher eingereiht worden. 

 
(3) Beschäftigte, die im Januar 2008 bei Fortgeltung des bisherigen Tarifrechts in eine 

niedrigere Lohngruppe eingereiht worden wären, werden für die Überleitung so behan-
delt, als wären sie bereits im Dezember 2007 niedriger eingereiht worden. 

 
 

§ 5 
Vergleichsentgelt 

 
(1) Für die Zuordnung zu den Stufen der Entgelttabelle des TV-Forst wird für die Beschäf-

tigten nach § 4 ein Vergleichsentgelt auf der Grundlage der Löhne, die im Dezember 
2007 zustehen, nach den nachfolgenden Absätzen 2 bis 5 gebildet. 

 
(2) 1Es wird der Monatstabellenlohn als Vergleichsentgelt zugrunde gelegt. 2Erhalten Be-

schäftigte den Lohn nach § 14 Absatz 1 MTW / MTW-O in Verbindung mit Nr. 7 SR-F-
MTW / SR-F-MTW-O, bildet dieser das Vergleichsentgelt. 

 
Protokollerklärungen zu § 5 Absatz 2: 

1. 1Bei Beschäftigten, auf die die Regelungen des Tarifgebiets West Anwendung 
finden, wird der nach Absatz 2 Satz 1 oder 2 in Verbindung mit Absatz 1 ermittel-
te Betrag um 2,9 v.H. erhöht und auf volle fünf Euro aufgerundet. 2Dieser Betrag 
ist maßgebend für die Zuordnung zu den Stufen der Entgelttabelle (§ 6). 3Der Be-
trag erhöht sich am 1. März 2009 um 40 Euro und anschließend um 3 v.H.3 

 
2. 1Bei Beschäftigten, auf die die Regelungen des Tarifgebiets Ost Anwendung fin-

den, wird der nach Absatz 2 Satz 1 oder 2 in Verbindung mit Absatz 1 ermittelte 
Betrag um den Faktor 1,081081 erhöht. 2Dieser Betrag ist maßgebend für die 
Zuordnung zu den Stufen der Entgelttabelle (§ 6). 3Ferner wird bei diesen Be-
schäftigten am 1. Mai 2008 das Entgelt der individuellen Zwischenstufe (§ 6 Ab-
satz 1) um 2,9 v.H. erhöht und auf volle fünf Euro aufgerundet. 4Satz 3 der Proto-
kollerklärung Nr. 1 gilt entsprechend.4 

 
(3) 1Beschäftigte, die im Januar 2008 bei Fortgeltung des bisherigen Rechts den Mo-

natstabellenlohn der nächsthöheren Lohnstufe erhalten hätten, werden für die Bemes-
sung des Vergleichsentgelts so behandelt, als wäre der Stufenaufstieg bereits im De-
zember 2007 erfolgt. 2§ 4 Absatz 2 und 3 gilt bei der Bemessung des Vergleichsent-
gelts entsprechend. 

 
(4) 1Bei Teilzeitbeschäftigten wird das Vergleichsentgelt auf der Grundlage eines entspre-

chenden Vollzeitbeschäftigten bestimmt. 2Satz 1 gilt für Beschäftigte, deren Arbeitszeit 
nach § 3 des Tarifvertrages zur sozialen Absicherung von Waldarbeitern vom 6. Juli 
1992 oder nach § 3 des Tarifvertrages zur sozialen Absicherung von Beschäftigten in 
forstwirtschaftlichen Verwaltungen, Einrichtungen und Betrieben der Länder (TV-
SozAb-Forst) vom 18. Dezember 2007 herabgesetzt ist, entsprechend. 

 

                                                 
3
 Änderung gemäß § 1 Ziff. 2 Buchstabe a ÄTV Nr. 1 zum TVÜ-Forst vom 18. Juni 2009, gültig ab 

1. März 2009. 
4
 Änderung gemäß § 1 Ziff. 2 Buchstabe b ÄTV Nr. 1 zum TVÜ-Forst vom 18. Juni 2009, gültig ab 

1. März 2009. 
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Protokollerklärung zu § 5 Absatz 4: 

Lediglich das Vergleichsentgelt wird auf der Grundlage eines entsprechenden Vollzeit-
beschäftigten ermittelt; sodann wird nach der Stufenzuordnung das zustehende Entgelt 
zeitanteilig berechnet. 

 
(5) Für Beschäftigte, die nicht für alle Tage im Dezember 2007 oder für keinen Tag dieses 

Monats Bezüge erhalten, wird das Vergleichsentgelt so bestimmt, als hätten sie für alle 
Tage dieses Monats Bezüge erhalten; in den Fällen des § 13 Absatz 4 MTW / MTW-O 
werden die Beschäftigten für das Vergleichsentgelt so gestellt, als hätten sie am 
1. Dezember 2007 die Arbeit wieder aufgenommen. 

 
 

§ 6 
Stufenzuordnung 

 
(1) 1Die Beschäftigten werden einer ihrem Vergleichsentgelt entsprechenden individuellen 

Zwischenstufe der Entgeltgruppe (§ 4) zugeordnet. 2Zum 1. Januar 2010 steigen diese 
Beschäftigten in die betragsmäßig nächsthöhere reguläre Stufe ihrer Entgeltgruppe 
auf. 3Der weitere Stufenaufstieg richtet sich nach den Regelungen des TV-Forst. 

 
(2) 1Werden Beschäftigte vor dem 1. Januar 2010 aufgrund Übertragung einer mit einer 

höheren Entgeltgruppe bewerteten Tätigkeit höher eingereiht, erhalten sie in der höhe-
ren Entgeltgruppe Tabellenentgelt nach der regulären Stufe, deren Betrag mindestens 
der individuellen Zwischenstufe entspricht, jedoch nicht weniger als das Tabellenent-
gelt der Stufe 2; der weitere Stufenaufstieg richtet sich nach den Regelungen des TV-
Forst. 2In den Fällen des Satzes 1 gilt § 17 Absatz 4 Satz 2 TV-Forst entsprechend. 
3Werden Beschäftigte vor dem 1. Januar 2010 niedriger eingereiht, werden sie in der 
niedrigeren Entgeltgruppe derjenigen individuellen Zwischenstufe zugeordnet, die sich 
bei niedrigerer Einreihung im Dezember 2007 ergeben hätte; der weitere Stufenauf-
stieg richtet sich nach Absatz 1 Satz 2 und 3. 

 
(3) 1Beschäftigte, deren Vergleichsentgelt niedriger ist als das Tabellenentgelt in der Stufe 

2, werden abweichend von Absatz 1 der Stufe 2 zugeordnet. 2Der weitere Stufenauf-
stieg richtet sich nach den Regelungen des TV-Forst. 

 
 
 

3. Abschnitt 
Besitzstandsregelungen 

 
 

§ 7 
Kinderbezogene Entgeltbestandteile 

 
(1) 1Für im Dezember 2007 zu berücksichtigende Kinder werden die kinderbezogenen 

Entgeltbestandteile des MTW / MTW-O in der für Dezember 2007 zustehenden Höhe 
als Besitzstandszulage fortgezahlt, solange für diese Kinder Kindergeld nach dem Ein-
kommensteuergesetz (EStG) oder nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) unun-
terbrochen gezahlt wird oder ohne Berücksichtigung des § 64 oder § 65 EStG oder des 
§ 3 oder § 4 BKGG gezahlt würde. 2Die Besitzstandszulage entfällt ab dem Zeitpunkt, 
zu dem einer anderen Person, die im öffentlichen Dienst steht oder auf Grund einer Tä-
tigkeit im öffentlichen Dienst nach beamtenrechtlichen Grundsätzen oder nach einer 
Ruhelohnordnung versorgungsberechtigt ist, für ein Kind, für welches die Besitz-
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standszulage gewährt wird, das Kindergeld gezahlt wird; die Änderung der Kindergeld-
berechtigung hat der/die Beschäftigte dem Arbeitgeber unverzüglich schriftlich anzu-
zeigen. 3Unterbrechungen der Kindergeldzahlung wegen Ableistung von Grundwehr-
dienst, Zivildienst oder Wehrübungen sowie die Ableistung eines freiwilligen sozialen 
oder ökologischen Jahres sind unschädlich; soweit die unschädliche Unterbrechung 
bereits im Monat Dezember 2007 vorliegt, wird die Besitzstandszulage ab dem Zeit-
punkt des Wiederauflebens der Kindergeldzahlung gewährt. 

 
Protokollerklärungen zu § 7 Absatz 1:5 

1. 1Die Unterbrechung der Entgeltzahlung im Dezember 2007 bei Ruhen des Ar-
beitsverhältnisses wegen Elternzeit, Rente auf Zeit oder Ablauf der Krankenbe-
zugsfristen ist für das Entstehen des Anspruchs auf die Besitzstandszulage un-
schädlich. 2Bei späteren Unterbrechungen der Entgeltzahlung in den Fällen von 
Satz 1 wird die Besitzstandszulage nach Wiederaufnahme der Beschäftigung 
weiter gezahlt. 3Die Höhe der Besitzstandszulage nach Satz 1 richtet sich nach 
§ 5 Absatz 5. 4Diejenigen Beschäftigten, die im Dezember 2007 nicht kindergeld-
berechtigt waren und deshalb keine kinderbezogenen Entgeltbestandteile erhal-
ten haben und bis zum 29. Februar 2008 einen Berechtigtenwechsel beim Kin-
dergeld vornehmen, haben Anspruch auf die Besitzstandszulage nach Satz 1. 
5Die Höhe der Besitzstandszulage ist so zu bemessen, als hätte der/die Beschäf-
tigte bereits im Dezember 2007 Anspruch auf Kindergeld gehabt.6 

 
2. 1Nr. 1 gilt entsprechend auf schriftlichen Antrag bei Ruhen des Arbeitsverhältnis-

ses wegen eines Sonderurlaubs aufgrund von Familienpflichten oder eines Son-
derurlaubs, für den der Arbeitgeber vor dessen Antritt ein dienstliches oder be-
triebliches Interesse an der Beurlaubung schriftlich anerkannt hat. 
2Familienpflichten im Sinne des Satzes 1 liegen vor, wenn die/der Beschäftigte 
mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder einen nach ärztlichem Gutachten pfle-
gebedürftigen Angehörigen tatsächlich betreut oder pflegt. 3Die/Der Beschäftigte 
hat das Vorliegen der Voraussetzungen nachzuweisen und Änderungen anzu-
zeigen.7 

 
3. 1Bei Tod der/des Kindergeldberechtigten wird ein Anspruch nach Absatz 1 für 

den anderen in den TV-Forst übergeleiteten Beschäftigten auf schriftlichen An-
trag auch nach dem 1. Januar 2008 begründet. 2Der Anspruch auf die kinderbe-
zogenen Entgeltbestandteile muss bei der verstorbenen Person unbeschadet der 
sonstigen Voraussetzungen des Absatzes 1 bis zum Todestag bestanden haben. 
3Die Höhe der Besitzstandszulage ist so zu bemessen, als hätte die/der Beschäf-
tigte bereits im Dezember 2007 Anspruch auf Kindergeld gehabt. 4Die Besitz-
standszulage wird ab dem ersten Tag des Monats, der dem Sterbemonat folgt, 
frühestens jedoch ab 1. März 2009, gezahlt. 5Satz 3 der Nr. 2 gilt entsprechend.8 

 
(2) 1§ 24 Absatz 2 TV-Forst ist anzuwenden. 2Die Besitzstandszulage nach Absatz 1 Satz 

1 verändert sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen um den von den Tarifvertrags-
parteien für die jeweilige Entgeltgruppe vereinbarten Vomhundertsatz. 3Ansprüche 

                                                 
5
 Änderung gemäß § 1 Ziff. 3 Buchstabe a ÄTV Nr. 1 zum TVÜ-Forst vom 18. Juni 2009, gültig ab 

1. März 2009. 
6
 Änderung gemäß § 1 Ziff. 3 Buchstabe b ÄTV Nr. 1 zum TVÜ-Forst vom 18. Juni 2009, gültig ab 

1. März 2009. 
7
 Änderung gemäß § 1 Ziff. 3 Buchstabe c ÄTV Nr. 1 zum TVÜ-Forst vom 18. Juni 2009, gültig ab 

1. März 2009. 
8
 Änderung gemäß § 1 Ziff. 3 Buchstabe c ÄTV Nr. 1 zum TVÜ-Forst vom 18. Juni 2009, gültig ab 

1. März 2009. 
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nach Absatz 1 können für Kinder ab dem vollendeten 16. Lebensjahr durch Vereinba-
rung mit der/dem Beschäftigten abgefunden werden. 

 
Protokollerklärung zu § 7 Absatz 2:9 

1. Die Besitzstandszulage wird für Beschäftigte, auf die die Regelungen des Tarif-
gebietes Ost Anwendung finden, am 1. Januar 2008 um den Faktor 1,081081 er-
höht. 

 
2. Die Besitzstandszulage erhöht sich ab 1. Januar 2017 um 2,2 v.H. und ab 

1. Januar 2018 um 2,35 v.H.10 
 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für 
 

a) zwischen dem 1. Januar 2008 und dem 29. Februar 2008 geborene Kinder der 
übergeleiteten Beschäftigten, 

b) die Kinder von bis zum 29. Februar 2008 in ein Arbeitsverhältnis übernommenen 
Auszubildenden, soweit diese Kinder vor dem 1. März 2008 geboren sind. 

 
 

§ 8 
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 

 
1Ansprüche aufgrund von Regelungen für die Gewährung von Beihilfen an Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer im Krankheitsfall bleiben für übergeleitete Beschäftigte, die am 
31. Dezember 2007 noch Anspruch auf Beihilfe haben, unberührt. 2Änderungen von Beihilfe-
vorschriften für Beamte kommen zur Anwendung, soweit auf Landes- beziehungsweise Bun-
desvorschriften Bezug genommen wird. 
 
 

§ 9 
Beschäftigungszeit 

 
(1) Für die Dauer des über den 31. Dezember 2007 hinaus fortbestehenden Arbeitsver-

hältnisses werden die vor dem 1. Januar 2008 nach Maßgabe der jeweiligen tarifrecht-
lichen Vorschriften anerkannten Beschäftigungszeiten - mit Ausnahme der Zeiten im 
Sinne der Übergangsvorschrift Nr. 3 zu § 9 MTW-O - als Beschäftigungszeit im Sinne 
des § 34 Absatz 3 TV-Forst berücksichtigt. 

 
(2) Für die Anwendung des § 23 Absatz 2 TV-Forst werden die bis zum 31. Dezember 

2007 zurückgelegten Zeiten, die nach Maßgabe des § 54 MTW-O anerkannte Beschäf-
tigungs- und Jubiläumszeit sind, als Beschäftigungszeit im Sinne des § 34 Absatz 3 
TV-Forst berücksichtigt. 

 
 

§ 10 
Urlaub 

 
(1) 1Für die Übertragung von Urlaub auf das Urlaubsjahr 2008 gelten die im Dezember 

2007 jeweils maßgebenden Vorschriften fort. 2Die Regelungen des TV-Forst gelten für 

                                                 
9
 Änderung gemäß § 1 Ziff. 1 ÄTV Nr. 4 zum TVÜ-Forst vom 16. Mai 2013, gültig ab 1. Januar 2013. 

10
 Änderung gemäß § 1 Ziff. 1 ÄTV Nr. 6 zum TVÜ-Forst vom 30. März 2017, gültig ab 1. Januar 2017. 
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die Bemessung des Urlaubsentgelts. 
 
(2) Die übergeleiteten Beschäftigten, die am 31. Dezember 2007 Anspruch auf einen Zu-

satzurlaub nach § 50 Absatz 1 MTW haben, behalten diesen Anspruch, solange sie die 
Anspruchsvoraussetzungen in dem über den 31. Dezember 2007 hinaus ununterbro-
chen fortbestehenden Arbeitsverhältnis weiterhin erfüllen. 

 
 

§ 11 
Abgeltung 

 
1Durch Vereinbarung mit der/dem Beschäftigten können Entgeltbestandteile aus Besitzstän-
den pauschaliert beziehungsweise abgefunden werden. 2§ 7 Absatz 2 Satz 3 bleibt unbe-
rührt. 
 
 
Protokollerklärung zum 3. Abschnitt: 

1Einvernehmlich werden die Verhandlungen zur Überleitung der Entgeltsicherung bei Leis-
tungsminderung zurückgestellt. 2Da damit die fristgerechte Überleitung bei Beschäftigten, die 

eine Zahlung nach § 13 Absatz 6 MTW / MTW-O erhalten, nicht sichergestellt ist, erfolgt am 

1. Januar 2008 eine Fortzahlung der bisherigen Bezüge als zu verrechnender Abschlag auf 
das Entgelt, das diesen Beschäftigten nach dem noch zu erzielenden künftigen Verhand-
lungsergebnis zusteht; die Protokollerklärungen zu § 5 Absatz 2 gelten entsprechend. 3Die in 
Satz 2 genannten Bestimmungen - einschließlich etwaiger Sonderregelungen - finden in ih-
rem jeweiligen Geltungsbereich bis zum In-Kraft-Treten einer Neuregelung weiterhin Anwen-
dung, und zwar auch für Beschäftigte im Sinne des § 1 Absatz 2. 4Sollte das künftige Ver-
handlungsergebnis geringer als bis dahin gewährte Leistungen ausfallen, ist eine Rückforde-
rung ausgeschlossen. 
 
 
 

4. Abschnitt 
Sonstige vom TV-Forst abweichende 
oder ihn ergänzende Bestimmungen 

 
 

§ 12 
Eingruppierung 

 
(1) 1Die Einreihungsmerkmale aus § 13 MTW / MTW-O gelten über den 31. Dezember 

2007 hinaus bis zum 31. Dezember 2011 fort.11 2Sie finden auf übergeleitete und ab 
dem 1. Januar 2008 neu eingestellte Beschäftigte im jeweiligen bisherigen Geltungsbe-
reich nach Maßgabe dieses Tarifvertrages Anwendung. 3An die Stelle des Begriffes 
Lohn tritt der Begriff Entgelt. 

 
(2) (aufgehoben)12 
 
 

                                                 
11

 Änderung gemäß § 1 Ziff. 2 Buchstabe a ÄTV Nr. 3 zum TVÜ-Forst vom 27. April 2012, gültig ab 
1. Januar 2012. 
12

 Änderung gemäß § 1 Ziff. 2 Buchstabe b ÄTV Nr. 3 zum TVÜ-Forst vom 27. April 2012, gültig ab 
1. Januar 2012. 
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(3) (aufgehoben)13 
 
(4) Tätigkeitsaufstiege gibt es ab dem 1. Januar 2008 nicht mehr. 
 
(5) 1Beschäftigte, die bis zum 31. Dezember 2007 unter die SR-F-MTW / SR-F-MTW-O 

fallen, erhalten ihre Zulagen nach den Nummern 23, 23a SR-F-MTW / SR-F-MTW-O 
und 23b, 24 SR-F-MTW unter den bisherigen Voraussetzungen als persönliche Besitz-
standszulage.14 2Entsprechendes gilt für Minderungsbeträge nach Nr. 23 Absatz 2 SR-
F-MTW-O. 

 
(6) 1Für Eingruppierungen ab dem 1. Januar 2008 bis zum 31. Dezember 2011 werden die 

Lohngruppen nach § 13 MTW / MTW-O gemäß Anlage 3 den Entgeltgruppen des TV-
Forst zugeordnet.15 2Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt. 

 

(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten für besondere tarifvertragliche Vorschriften über die Ein-
gruppierungen entsprechend. 

 
 

§ 13 
Entgeltgruppe 2 Ü16 

 
1Für Beschäftigte, die in die Entgeltgruppe 2 Ü übergeleitet worden sind, oder ab dem 1. Ja-
nuar 2008 in die Lohngruppe W 2 (kein Aufstieg) eingestellt und gemäß § 12 Absatz 6 der 
Entgeltgruppe 2 Ü zugeordnet worden sind, gelten besondere Tabellenwerte. 2Die besonde-
ren Tabellenwerte betragen 
 

a) in der Zeit vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017 
 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

2.017,89 2.215,64 2.291,26 2.384,33 2.448,30 2.500,63 

 
b) ab 1. Januar 2018 

 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

2.065,31 2.267,71 2.345,10 2.440,36 2.505,84 2.559,3917 

 
 

§ 14 
Abrechnung unständiger Bezügebestandteile 

 
Bezüge im Sinne der Nr. 10 Absatz 6 Unterabsatz 2 SR-F-MTW / SR-F-MTW-O für Arbeits-
leistungen bis zum 31. Dezember 2007 sowie Bezüge für Stücklohnarbeiten, die nach § 18 
Absatz 5 MTW-O nicht bis zum 31. Dezember 2007 abgerechnet werden konnten, werden 
nach den bis dahin jeweils geltenden Regelungen abgerechnet, als ob das Arbeitsverhältnis 
mit Ablauf des 31. Dezember 2007 beendet worden wäre. 

                                                 
13

 Änderung gemäß § 1 Ziff. 2 Buchstabe b ÄTV Nr. 3 zum TVÜ-Forst vom 27. April 2012, gültig ab 
1. Januar 2012. 
14

 Änderung gemäß § 1 Ziff. 2 Buchstabe c ÄTV Nr. 3 zum TVÜ-Forst vom 27. April 2012, gültig ab 
1. Januar 2012. 
15

 Änderung gemäß § 1 Ziff. 2 Buchstabe d ÄTV Nr. 3 zum TVÜ-Forst vom 27. April 2012, gültig ab 
1. Januar 2012. 
16

 Änderung gemäß § 1 Ziff. 3 ÄTV Nr. 3 zum TVÜ-Forst vom 27. April 2012, gültig ab 1. Januar 2012. 
17

 Änderung gemäß § 1 Ziff. 2 ÄTV Nr. 6 zum TVÜ-Forst vom 30. März 2017, gültig ab 1. Januar 2017. 
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§ 15 
Nebentätigkeiten 

 
Für bis zum 31. Dezember 2007 genehmigte Nebentätigkeiten der übergeleiteten Beschäftig-
ten gelten die bisher anzuwendenden Bestimmungen weiter; eine arbeitsvertragliche Neure-
gelung bleibt unberührt. 
 
 

§ 16 
Übergangsregelungen 

für Wegegeld, Fahrgeld nach § 75 MTW / MTW-O 
 
1Für noch bestehende Ansprüche gilt die Übergangsvorschrift zu § 75 MTW / MTW-O weiter. 
2Ansprüche nach § 23 Absatz 7 TV-Forst sind anzurechnen. 
 
 

§ 17 
Übergangsregelungen 

für bestehende Dienstwohnungsverhältnisse, 
Pachtverträge und Vereinbarungen über Holzgewährung 

 
Für bestehende Dienstwohnungsverhältnisse, Pachtverträge und Vereinbarungen über Holz-
gewährung gelten die §§ 36, 37 und 38 MTW / MTW-O weiter. 
 
 

§ 18 
Beschäftigte der Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen 

 
(1) Für die Beschäftigten der Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wird für die 

Zuordnung zu den Stufen der Entgelttabelle des TV-Forst das Vergleichsentgelt abwei-
chend von § 5 nach den folgenden Absätzen 2 und 3 gebildet. 

 
(2) 1Zur Bildung des Vergleichsentgeltes wird der Durchschnittslohn (§ 17 MTW-O) des 

Jahres 2007 mit dem Faktor 174 multipliziert. 2Hiervon ist zunächst die Summe der im 
monatlichen Durchschnitt des Jahres 2006 gezahlten Zulagen und Zuschläge nach § 
20 MTW-O (Vorarbeiter- / Partieführerzuschlag), § 24 MTW-O (Überstundenzuschlag), 
§ 25 MTW-O (Sonn- und Feiertagszuschlag) und § 26 MTW-O (Nachtarbeitszuschlag) 
in Abzug zu bringen. 3Das Ergebnis wird um den Faktor 1,081081 erhöht. 4Der ermittel-
te Betrag wird am 1. Mai 2008 um 2,9 v.H. erhöht und auf volle fünf Euro aufgerundet. 
5Der Betrag erhöht sich am 1. März 2009 um 40 Euro und anschließend um 3 v.H.18 

 
Protokollerklärung zu § 18 Absatz 2: 

Abweichend von Absatz 2 Satz 1 wird für das Land Sachsen-Anhalt im Bereich des 
Landesforstbetriebs Sachsen-Anhalt (LFB) und im Bereich des Landesbetriebs für Pri-
vatwaldbetreuung und Forstservice (LPF) der Durchschnittslohn des Jahres 2006 zu-
grunde gelegt. 

 
(3) 1Beschäftigte, deren Vergleichsentgelt nach Absatz 2 Sätze 1 bis 3 das Tabellenentgelt 

der Endstufe der Entgeltgruppe des TV-Forst, welcher der/die Beschäftigte gemäß § 4 
Absatz 1 zugeordnet ist, übersteigt, erhalten als Vergleichsentgelt den Endstufenbetrag 

                                                 
18

 Änderung gemäß § 1 Ziff. 5 Buchstabe a ÄTV Nr. 1 zum TVÜ-Forst vom 18. Juni 2009, gültig ab 
1. März 2009. 
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der jeweiligen Entgeltgruppe. 2Daneben wird eine persönliche Zulage gezahlt, wenn 
der Endstufenbetrag der jeweiligen Entgeltgruppe niedriger ist als die Bezüge nach 
Absatz 2 Sätze 1 bis 3. 3Die persönliche Zulage berechnet sich in diesem Fall im Zeit-
punkt der Überleitung aus der Differenz zwischen den Bezügen nach Absatz 2 Sätze 1 
bis 3 einerseits und dem Endstufenbetrag andererseits, multipliziert mit dem Faktor 
0,925. 

 
(4) Die persönliche Zulage nach Absatz 3 vermindert sich bei jeder allgemeinen Entgelter-

höhung jeweils um 20 v.H. der Differenz aus dem bisherigen und dem neuen Endstu-
fenbetrag. 

 
(5) 1Bei Teilzeitbeschäftigten wird das Vergleichsentgelt auf der Grundlage eines entspre-

chenden Vollzeitbeschäftigten bestimmt. 2Satz 1 gilt für Beschäftigte entsprechend, de-
ren Arbeitszeit nach § 3 des Tarifvertrages zur sozialen Absicherung von Waldarbei-
tern vom 6. Juli 1992 oder nach § 3 des Tarifvertrages zur sozialen Absicherung von 
Beschäftigten in forstwirtschaftlichen Verwaltungen, Einrichtungen und Betrieben der 
Länder (TV-SozAb-Forst) vom 18. Dezember 2007 herabgesetzt ist, entsprechend. 

 
Protokollerklärung zu § 18 Absatz 5: 

Lediglich das Vergleichsentgelt wird auf der Grundlage eines entsprechenden Vollzeit-
beschäftigten ermittelt; sodann wird nach der Stufenzuordnung das zustehende Entgelt 
zeitanteilig berechnet. 

 
(6) 1Wird übergeleiteten und ab dem 1. Januar 2008 neu eingestellten Beschäftigten der 

Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen vorübergehend eine andere Tätigkeit 
übertragen, die den Tätigkeitsmerkmalen einer höheren Entgeltgruppe entspricht, und 
wurde diese Tätigkeit mindestens einen Monat ausgeübt, erhalten sie für die Dauer der 
Ausübung eine persönliche Zulage rückwirkend ab dem ersten Tag der Übertragung 
der Tätigkeit. 2Die persönliche Zulage beträgt 4,5 v.H. des individuellen Tabellenent-
gelts der/des Beschäftigten; bei vorübergehender Übertragung einer höherwertigen Tä-
tigkeit über mehr als eine Entgeltgruppe bemisst sich die persönliche Zulage aus dem 
Unterschiedsbetrag zu dem Tabellenentgelt, das sich für die/den Beschäftigte/n bei 
dauerhafter Übertragung nach § 17 Absatz 4 Satz 1 und 2 TV-Forst ergeben hätte. 
3Durch landesbezirklichen Tarifvertrag kann für bestimmte Tätigkeiten festgelegt wer-
den, dass die Voraussetzung für die Zahlung einer persönlichen Zulage bereits erfüllt 
ist, wenn die vorübergehend übertragene Tätigkeit mindestens drei Arbeitstage ange-
dauert hat. 4Die Beschäftigten müssen dann ab dem ersten Tag der Vertretung in An-
spruch genommen worden sein. 

 
Niederschriftserklärung zu § 18 Absatz 6: 

Ob die vorübergehend übertragene höherwertige Tätigkeit einer höheren Entgeltgrup-
pe entspricht, bestimmt sich bis zum 31. Dezember 2011 nach den fortgeltenden Re-
gelungen des § 13 Absatz 2 Unterabsatz 1 MTW-O. Die Tarifvertragsparteien stellen 
klar, dass diese Niederschriftserklärung im Zusammenhang mit einer neuen Entgelt-
ordnung überprüft wird. 

 
(7) 1Für übergeleitete und ab dem 1. Januar 2008 neu eingestellte Beschäftigte der Länder 

Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gelten die Erschwerniszuschläge für Arbeiten 
nach § 27 Absatz 1 Satz 2 MTW-O weiter. 2Bemessungsgrundlage für die Erschwer-
niszuschläge nach § 27 Absatz 1 Satz 2 MTW-O ist 
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a) in der Zeit vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017 der Betrag in Höhe von 
5,76 Euro, 

b) ab 1. Januar 2018 der Betrag in Höhe von 5,90 Euro.19 
 

3Teilzeitbeschäftigte erhalten Erschwerniszuschläge, die nach Stunden bemessen 
werden, in voller Höhe; sofern sie pauschaliert gezahlt werden, gilt § 24 Absatz 2 TV-
Forst.20 

 
 

§ 19 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

ohne Kündigung wegen winterlicher Arbeitsunterbrechung 
in den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen und Sachsen-Anhalt 

 
(1) 1Das Arbeitsverhältnis gilt in den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen und 

Sachsen-Anhalt mit Ausnahme des Nationalparks Harz ohne besondere Kündigung als 
beendet, wenn infolge außerordentlicher Witterungseinflüsse oder anderer nicht vor-
herzusehender Umstände im Bereich der forstwirtschaftlichen Verwaltungen und Be-
triebe der Länder die Weiterführung der Arbeiten unmöglich wird. 2Sobald die Arbeit 
wieder aufgenommen werden kann, ist der/die Beschäftigte wieder einzustellen. 3Diese 
Verpflichtung entfällt, wenn der/die Beschäftigte die Arbeit nach Aufforderung nicht un-
verzüglich wieder aufnimmt; die Verpflichtung entfällt auch, wenn während der Unter-
brechung ein Sachverhalt eintritt, der den Arbeitgeber zur außerordentlichen Kündi-
gung berechtigt hätte. 4Die tariflichen Rechte, die bis zur Unterbrechung des Arbeits-
verhältnisses erworben wurden, leben nach der Wiedereinstellung wieder auf. 5Zeiten 
einer Arbeitsunterbrechung nach Satz 1 stehen den Zeiten einer ununterbrochenen Tä-
tigkeit im Sinne des § 16 Absatz 3 Satz 1 TV-Forst gleich, sofern der/die Beschäftigte 
die Arbeit nach Aufforderung unverzüglich wieder aufnimmt. 6Ferner sind Zeiten einer 
Arbeitsunterbrechung nach Satz 1 für das Entstehen des Anspruchs auf die Besitz-
standszulage nach § 7 Absatz 1 Satz 1 unschädlich, sofern diese Arbeitsunterbre-
chung der einzige Grund für die Nichtzahlung wäre. 

 
7Für den Urlaubsanspruch nach § 26 TV-Forst gilt im Falle einer Arbeitsunterbrechung 
nach Satz 1 Folgendes: 

 
a) Wenn im vorangegangenen Winter die Arbeit insgesamt länger als 4 Monate un-

terbrochen gewesen ist, tritt an die Stelle des nach § 26 Absatz 2 Buchstabe a 
TV-Forst festgelegten Datums "31. Mai" das Datum "30. September". 

b) Für eine Unterbrechung über einen vollen Kalendermonat hinaus vermindert sich 
der Erholungsurlaub um einen Arbeitstag. 

c) Die Zeit einer Unterbrechung des Arbeitsverhältnisses nach Satz 1 ist auf die 
Wartezeit nach § 4 Bundesurlaubsgesetz anzurechnen. 

d) Der bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses noch zustehende Urlaub darf nicht 
abgegolten werden; er ist auf das nach Wegfall der Unterbrechungsgründe neu 
zu begründende Arbeitsverhältnis zu übertragen. Kommt aus den in Satz 3 ge-
nannten Anlässen ein neues Arbeitsverhältnis nicht wieder zustande, ist der noch 
zustehende Urlaub zu dem Zeitpunkt abzugelten, zu dem der Waldarbeiter die 
Arbeit ohne die Hinderungsgründe hätte wieder aufnehmen müssen. 

                                                 
19

 Änderung gemäß § 1 Ziff. 3 ÄTV Nr. 6 zum TVÜ-Forst vom 30. März 2017, gültig ab 1. Januar 2017. 
20

 Änderung gemäß § 1 Ziff. 5 Buchstabe b ÄTV Nr. 1 zum TVÜ-Forst vom 18. Juni 2009, gültig ab 
1. März 2009. 
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8Zeiten einer Arbeitsunterbrechung nach Satz 1 berühren nicht die Rechte nach § 34 
Absatz 2 TV-Forst; sie gelten als Beschäftigungszeit nach § 34 Absatz 3 TV-Forst. 9Die 
Anspruchsvoraussetzungen für die Gewährung der Jahressonderzahlung (§ 20 TV-
Forst) sind auch dann erfüllt, wenn das Arbeitsverhältnis am 1. Dezember wegen win-
terlicher Arbeitsunterbrechung nach Satz 1 nicht besteht; in diesem Falle wird die Jah-
ressonderzahlung gezahlt, wenn der/die Beschäftigte die Arbeit nach Satz 2 wieder 
aufnimmt. 10Die Verminderung nach § 20 Absatz 4 TV-Forst unterbleibt für die Kalen-
dermonate, für die der/die Beschäftigte nur deshalb keine Bezüge erhalten hat, weil 
sein/ihr Arbeitsverhältnis nach Satz 1 beendet worden war. 

 
(2) 1Die Beschäftigten in den Ländern Bayern, Sachsen und Sachsen-Anhalt mit Ausnah-

me des Nationalparks Harz, deren Arbeitsverhältnis in der Zeit vom 16. November bis 
15. April geendet hat und die bei Wiederaufnahme der Arbeit nach Absatz 1 Satz 2 
wieder eingestellt worden sind, erhalten nach einer Wartezeit von 14 Kalendertagen, 
gerechnet vom Beginn der ersten Arbeitsunterbrechung an, für jeden folgenden Kalen-
dertag in dem Zeitraum, für den ihnen während der Arbeitsunterbrechung Arbeitslo-
sengeld, Krankengeld nach dem Sozialgesetzbuch III und V, Verletztengeld nach dem 
Sozialgesetzbuch VII zustehen, einen Zuschuss in Höhe von 0,82 Euro. 

 
2Für die Erfüllung der Wartezeit nach Satz 1 werden mehrere Arbeitsunterbrechungen 
in einem Winter zusammengerechnet. 

 
3Teilzeitbeschäftigte erhalten von dem errechneten Wintergeld nach Satz 1 den Teil, 
der dem Verhältnis entspricht, in dem die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit nach 
§ 6 Absatz 1 TV-Forst zu der arbeitsvertraglich vereinbarten durchschnittlichen regel-
mäßigen wöchentlichen Arbeitszeit steht. 

 
4Der Anspruch auf Wintergeld entsteht mit der Lohnzahlung, die auf die Wiedereinstel-
lung folgt. 

 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Beschäftigte im Sinne des § 1 Absatz 2. 
 
(4) Das Wintergeld ist nicht zusatzversorgungspflichtig. 
 
TdL-Erklärung zur winterlichen Arbeitsunterbrechung: 

Die Länder Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen und Sachsen-Anhalt stellen sicher, dass 
im Zuge einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne Kündigung wegen winterlicher Ar-
beitsunterbrechung die Betroffenen nicht auf die Ebene der Grundsicherungsleistung für er-
werbsfähige Hilfebedürftige nach dem SGB II (sog. ALG II) abrutschen. 
 
 

§ 20 
Regelungen des Landes Bayern zur Leistungszulage 

 
(1) 1Die für das Land Bayern geltenden Regelungen zur Leistungszulage nach Nr. 11 Ab-

satz 1 Buchstabe b SR-F-MTW (Anhänge 1, 3 und 4) sowie zur Motorsägenentschädi-
gung nach der Protokollerklärung Nr. 1 zu Nr. 12 SR-F-MTW (Anhang 2 mit Ausnahme 
der Regelungen zur Werkzeugentschädigung) gelten sinngemäß fort; die Fortgeltung 
erfasst auch Beschäftigte im Sinne des § 1 Absatz 2. 2Abweichend von Satz 1 kann 
von jeder Tarifvertragspartei auf landesbezirklicher Ebene die Leistungszulage mit ei-
ner Frist von neun Monaten zum Ende des Feststellungszeitraumes gekündigt werden. 
3Im Fall einer Kündigung wird die Nachwirkung nach § 4 Absatz 5 des Tarifvertragsge-
setzes ausgeschlossen. 
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(2) Die Leistungszulage nach Absatz 1 Satz 1 ist zusatzversorgungspflichtiges Entgelt. 
 
 

§ 21 
Strukturausgleich 

 
1Übergeleitete Beschäftigte erhalten frühestens ab Januar 2010 einen nicht dynamischen 
Strukturausgleich ausschließlich in den in Anlage 4 aufgeführten Fällen zusätzlich zu ihrem 
monatlichen Entgelt. 2Einzelheiten zum maßgeblichen Stichtag für die anspruchsbegründen-
den Voraussetzungen, zum individuellen Zahlungsbeginn, zur anteiligen Zahlung bei Teil-
zeitbeschäftigung sowie zur Anrechnung eines Höhergruppierungsgewinns auf den Struktur-
ausgleich sind in der Anlage 4 zu regeln. 
 
 

§ 21a 
Überleitung in die Entgeltordnung Forst am 1. Januar 201221 

 
(1) Für in den TV-Forst übergeleitete und für zwischen dem 1. Januar 2008 und dem 

31. Dezember 2011 neu eingestellte Beschäftigte gelten für Eingruppierungen ab dem 
1. Januar 2012 der § 12 TV-Forst sowie die Entgeltordnung Forst. 

 
(2) In den TV-Forst übergeleitete und ab dem 1. Januar 2008 neu eingestellte Beschäftig-

te, 
 

- deren Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber, der Mitglied der TdL oder eines 
Mitgliedsverbandes der TdL ist, über den 31. Dezember 2011 hinaus fortbesteht 
und 

- die am 1. Januar 2012 unter den Geltungsbereich des TV-Forst fallen, 
 

sind - jedoch unter Beibehaltung der bisherigen Entgeltgruppe für die Dauer der unver-
ändert auszuübenden Tätigkeit - zum 1. Januar 2012 in die Entgeltordnung Forst über-
geleitet. 

 
Protokollerklärung zu § 21a Absatz 2: 

1Die vorläufige Zuordnung zu der Entgeltgruppe des TV-Forst nach der Anlage 2 oder 
3 gilt als Eingruppierung. 2Eine Überprüfung und Neufeststellung der Eingruppierungen 
findet aufgrund der Überleitung in die Entgeltordnung Forst nicht statt. 

 
 
 

5. Abschnitt 
Übergangs- und Schlussvorschrift 

 
 

§ 22 
In-Kraft-Treten, Laufzeit 

 
(1) Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Januar 2008 in Kraft. 
 
 

                                                 
21

 Änderung gemäß § 1 Ziff. 4 ÄTV Nr. 3 zum TVÜ-Forst vom 27. April 2012, gültig ab 1. Januar 2012. 
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Niederschriftserklärung zu § 22 Absatz 1: 

Im Hinblick auf die notwendigen personalwirtschaftlichen, organisatorischen und tech-
nischen Vorarbeiten für die Überleitung der vorhandenen Beschäftigten in den TV-
Forst sehen die Tarifvertragsparteien die Problematik einer fristgerechten Umsetzung 
der neuen Tarifregelungen zum 1. Januar 2008. Sie bitten die personalverwaltenden 
und bezügezahlenden Stellen, im Interesse der Beschäftigten gleichwohl eine termin-
nahe Überleitung zu ermöglichen und die Zwischenzeit mit zu verrechnenden Ab-
schlagszahlungen zu überbrücken. 

 
(2) Dieser Tarifvertrag kann ohne Einhaltung einer Frist jederzeit schriftlich gekündigt wer-

den.22 
 
(3) § 12 einschließlich Anlagen kann ohne Einhaltung einer Frist, jedoch nur insgesamt, 

schriftlich gekündigt werden, frühestens zum 31. Dezember 2018; die Nachwirkung 
dieser Vorschriften wird ausgeschlossen.23 

 
 
Berlin, den 18. Dezember 2007 

 
 
 

Für die 
Tarifgemeinschaft deutscher Länder 

Der Vorsitzende des Vorstandes 
In Vertretung 

 
 
 
 

Für die 
Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt 

- Bundesvorstand - 

                                                 
22

 Änderung gemäß § 1 Ziff. 4 Buchstabe a ÄTV Nr. 4 zum TVÜ-Forst vom 16. Mai 2013, gültig ab 
1. Januar 2013. 
23

 Änderung gemäß § 1 Ziff. 4 ÄTV Nr. 5 zum TVÜ-Forst vom 6. Mai 2015, gültig ab 1. März 2015. 
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Anlage 1 TVÜ-Forst Teil A 
 
 

- Ersetzte Tarifverträge bzw. Tarifvertragsregelungen - 
 
Vorbemerkungen: 
 
1. Die nachfolgende Liste ist noch nicht abschließend. Sobald die Verhandlungen der 

Tarifvertragsparteien zu Anlage 1 TVÜ-Forst Teil A abgeschlossen sind, ersetzt die 
Neufassung diese Anlage. 

 
2. Soweit einzelne Tarifvertragsregelungen vorübergehend fortgelten, erstreckt sich die 

Fortgeltung auch auf Beschäftigte i. S. d. § 1 Absatz 2 TVÜ-Forst. 
 
 
1. Manteltarifvertrag für Waldarbeiter der Länder und der Gemeinden (MTW) vom 

26. Januar 1982, zuletzt geändert durch den Änderungstarifvertrag Nr. 28 vom 
24. Februar 2006 

2. Ergänzungstarifvertrag Nr. 1 vom 16. September 1982 zum Manteltarifvertrag für 
Waldarbeiter 

3. Tarifvertrag zur Anpassung des Tarifrechts für Waldarbeiter an den MTW (MTW-O) 
vom 5. April 1991, zuletzt geändert durch den Änderungstarifvertrag Nr. 16 vom 
14. März 2003 

4. Tarifvertrag über die Entlohnung von Holzerntearbeiten nach dem Erweiterten Sorten-
tarif (EST) vom 3. Mai 1979 

5. Tarifvertrag über die Entlohnung von Holzerntearbeiten nach dem Erweiterten Sorten-
tarif (EST-O) vom 12. März 1991 

6. Tarifvertrag über die Entlohnung von Holzerntearbeiten im Zeitlohn in Hieben von kur-
zer Dauer (HEZ) vom 11. Juni 1976 

7. Tarifvertrag über die Entlohnung von Holzerntearbeiten im Zeitlohn in Hieben von kur-
zer Dauer (HEZ-O) vom 5. April 1991 

8. Tarifvertrag über die zusätzliche Regelung von Arbeitsbedingungen für Waldarbeiter 
bei Zeitaufnahmen vom 16. Februar 1973 

9. Tarifvertrages über die zusätzliche Regelung von Arbeitsbedingungen für Waldarbeiter 
bei Zeitaufnahmen (Ost) vom 12. März 1991 

10. Rahmentarifvertrag zur Prämienentlohnung von Waldarbeitern (PLW) vom 
25. Februar 1993 

11. Tarifvertrag vom 15. März 1990 über besondere Arbeitsbedingungen für Maschinen-
führer 

12. Tarifvertrag Seillinienverfahren (TV-KSV) vom 10. Januar 1989 

13. Tarifvertrag über die Bildung und den Einsatz von Kommissionen zur Aufnahme von 
Arbeitsbedingungen bei der Holzernte vom 22. Januar 1986 

14. Tarifvertrag über die Entlohnung von Holzerntearbeiten nach dem Prämien-Sortentarif 
(PST) vom 15. Juli 1981 

15. Tarifvertrag für die Entlohnung von Pflanzarbeiten im Prämienlohn (TV-PL-Pflanzung) 
vom 3. Juni 1993
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- Ersetzte Tarifverträge bzw. Tarifvertragsregelungen - 
 
 
16. Tarifvertrag über die Entlohnung der Jungbestandspflege im Prämienlohn 

(TV-PL-Jungbestandspflege) vom 1. September 1993 

17. Lohntarifvertrag Nr. 17 vom 14. März 2003 für Waldarbeiter (LTW) 

18. Lohntarifvertrag Nr. 8 für Waldarbeiter (LTW-O) vom 14. März 2003 

19. Tarifvertrag über eine Zuwendung für Waldarbeiter und Auszubildende vom 
12. Oktober 1973 

20. Tarifvertrag über die Gewährung vermögenswirksamer Leistungen an Waldarbeiter 
und Auszubildende vom 13. Januar 1971 

21. Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Waldarbeiter und Auszubildende vom 
24. März 1977 

22. Tarifvertrag über eine Zuwendung, ein Urlaubsgeld und über die Gewährung vermö-
genswirksamer Leistungen an Waldarbeiter und Auszubildende (Ost) vom 5. April 1991 

23. Tarifvertrag betreffend Gewährung von Beihilfen an Waldarbeiter vom 2. April 1965 

24. Tarifvertrag zur sozialen Absicherung von Waldarbeitern vom 6. Juli 1992 
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Anlage 1 TVÜ-Forst Teil B 
 
 

- Fortgeltende Tarifverträge - 
 
Vorbemerkung: 
 
1. Die nachfolgende Liste ist noch nicht abschließend. Sobald die Verhandlungen der 

Tarifvertragsparteien zu Anlage 1 TVÜ-Forst Teil B abgeschlossen sind, ersetzt die 
Neufassung diese Anlage. 

 
2. Die in dieser Anlage aufgeführten Tarifverträge sind in der jeweils geltenden Fassung 

zitiert. 
 
 
1. Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeitarbeit für Waldarbeiter (TV ATZ-W) vom 

31. August 1998 

2. Tarifvertrag vom 16. September 1982 über die Fortbildung zum Forstwirtschaftsmeister 
mit der Maßgabe, dass in § 1 Absatz 2 Buchstabe a das Wort "Zeitlohnes" durch das 
Wort "Tabellenentgeltes" und in Buchstabe b das Wort "Zeitlohn" durch das Wort  
"Tabellenentgelt" ersetzt wird. 

 
 
Ferner gelten bis zu einer Neuregelung diejenigen Tarifregelungen fort, die Einreihungsrege-
lungen enthalten.24 
 

                                                 
24

 Änderung gemäß § 1 Ziff. 5 ÄTV Nr. 3 zum TVÜ-Forst vom 27. April 2012, gültig ab 1. Januar 2012. 
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Anlage 2 TVÜ-Forst 
 
 

Zuordnung der Lohngruppen zu den Entgeltgruppen für am 
31. Dezember 2007 / 1. Januar 2008 vorhandene Beschäftigte für die Überleitung 

(Forst-Länder) 
 

Entgelt- 
gruppe 

Lohngruppe 

8 

W 9 Fallgruppe 1 und Fallgruppe 2 nach Aufstieg aus W 7 Fallgruppe 1 und W 8 Fallgruppe 1 

W 8 Fallgruppe 1 mit ausstehendem Aufstieg nach W 9 Fallgruppe 2 

W 7 Fallgruppe 1 mit ausstehendem Aufstieg nach W 8 Fallgruppe 1 und W 9 Fallgruppe 2 

7 

W 8 Fallgruppe 2 nach Aufstieg aus W 6 Fallgruppe 1 und W 7 Fallgruppe 2 

W 7 Fallgruppe 2 nach Aufstieg aus W 6 Fallgruppe 1 und ausstehendem Aufstieg nach W 8 
Fallgruppe 2 

W 6 Fallgruppe 1 mit ausstehendem Aufstieg nach W 7 Fallgruppe 2 und W 8 Fallgruppe 2 

6 

W 7 Fallgruppe 2 nach Aufstieg aus W 6 Fallgruppe 2 

W 6 Fallgruppe 2 nach Aufstieg aus W 5 Fallgruppe 1 mit ausstehendem Aufstieg nach W 7 
Fallgruppe 2 

W 6 Fallgruppe 3 nach Aufstieg aus W 4 Fallgruppen 1 bis 4 und W 5 Fallgruppe 2 

W 5 Fallgruppe 1 mit ausstehendem Aufstieg nach W 6 Fallgruppe 2 und W 7 Fallgruppe 2 

W 5 Fallgruppe 2 nach Aufstieg aus W 4 Fallgruppen 1 bis 4 mit ausstehendem Aufstieg nach 
W 6 Fallgruppe 3 

W 4 Fallgruppe 1 mit ausstehendem Aufstieg nach W 5 Fallgruppe 2 und W 6 Fallgruppe 3 

W 4 Fallgruppe 2 mit ausstehendem Aufstieg nach W 5 Fallgruppe 2 und W 6 Fallgruppe 3 

W 4 Fallgruppe 3 mit ausstehendem Aufstieg nach W 5 Fallgruppe 2 und W 6 Fallgruppe 3 

W 4 Fallgruppe 4 mit ausstehendem Aufstieg nach W 5 Fallgruppe 2 und W 6 Fallgruppe 3 

5 

W 5 Fallgruppe 2 nach Aufstieg aus W 3 Fallgruppe 1 oder Fallgruppe 2 und W 4 Fallgruppe 5 

W 4 Fallgruppe 5 mit ausstehendem Aufstieg nach W 5 Fallgruppe 2 

W 3 Fallgruppe 1 mit ausstehendem Aufstieg nach W 4 Fallgruppe 5 und W 5 Fallgruppe 2 

W 3 Fallgruppe 2 mit ausstehendem Aufstieg nach W 4 Fallgruppe 5 und W 5 Fallgruppe 2 

2 Ü W 2 (kein Aufstieg) 

2 W 1 (kein Aufstieg) 

1 Keine 
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Anlage 3 TVÜ-Forst 
 
 

Vorläufige Zuordnung der Lohngruppen zu den Entgeltgruppen 
für ab dem 1. Januar 2008 stattfindende Eingruppierungsvorgänge 

(Forst) 
 

Entgelt- 
gruppe 

Lohngruppe 

8 
W 9 Fallgruppe 1 

W 7 Fallgruppe 1 mit Aufstieg nach W 8 Fallgruppe 1 und W 9 Fallgruppe 2 

7 W 6 Fallgruppe 1 mit Aufstieg nach W 7 Fallgruppe 2 und W 8 Fallgruppe 2 

6 

W 5 Fallgruppe 1 mit Aufstieg nach W 6 Fallgruppe 2 und W 7 Fallgruppe 2 

W 4 Fallgruppe 1 mit Aufstieg nach W 5 Fallgruppe 2 und W 6 Fallgruppe 3 

W 4 Fallgruppe 2 mit Aufstieg nach W 5 Fallgruppe 2 und W 6 Fallgruppe 3 

W 4 Fallgruppe 3 mit Aufstieg nach W 5 Fallgruppe 2 und W 6 Fallgruppe 3 

W 4 Fallgruppe 4 mit Aufstieg nach W 5 Fallgruppe 2 und W 6 Fallgruppe 3 

5 
W 3 Fallgruppe 1 mit Aufstieg nach W 4 Fallgruppe 5 und W 5 Fallgruppe 2 

W 3 Fallgruppe 2 mit Aufstieg nach W 4 Fallgruppe 5 und W 5 Fallgruppe 2 

2 Ü W 2 (kein Aufstieg) 

2 W 1 (kein Aufstieg) 

1 Keine 
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Anlage 4 TVÜ-Forst 
 
 

Strukturausgleiche 
 

(Liste ist noch nicht erstellt) 
 


